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Bundesteilhabegesetz verweigert
sehbehinderten Menschen die
Unterstützung

Im Moment haben sehbehinderte Menschen mit einem Sehvermögen von bis zu 30 Prozent
grundsätzlich Anspruch auf Eingliederungshilfe, sie dürfen also beispielsweise Hilfsmittel oder
Vorlesekräfte fürs Studium beantragen. Der Gesetzentwurf des Teilhabegesetzes sieht jedoch vor,
dass nur noch derjenige Leistungen erhält, der eine sogenannte "erhebliche
Teilhabeeinschränkung" hat. Bevor über den eigentlichen Antrag auf Eingliederungshilfe
entschieden wird, ist erst einmal der Nachweis zu erbringen, dass man in mindestens fünf von
neun Lebensbereichen nicht allein zurechtkommt, also auf ständige personelle oder technische
Hilfe angewiesen ist. Zu den Lebensbereichen gehören unter anderem Selbstversorgung
(Waschen, Anziehen, Essen etc.), häusliches Leben (Einkaufen oder Wohnung putzen), Mobilität
und die Pflege der Beziehungen zu anderen Menschen. "Viele sehbehinderte Menschen fallen
damit aus dem System", konstatiert DBSV-Präsidentin Renate Reymann.
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